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Betreff:  Bundesgesetz, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959 geändert wird - 
Wasserrechtsgesetznovelle 2013; Begutachtung 
 
 

Das Präsidium des Asylgerichtshofes nimmt – in Vorbereitung und mit besonderem 

Augenmerk auf die Einrichtung des Bundesverwaltungsgerichtes – zum Begutachtungs-

entwurf vom 20.02.2013, GZ. BMLFUW-UW.4.1.2/0006-I/4/2013, eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959 geändert wird (Wasserrechtsgesetznovelle 2013), 

wie folgt Stellung: 

 

Zu Z 46 (§ 116): 

Angemerkt wird, dass es gemäß der vorgeschlagenen Bestimmung in derselben Sache – 

je nachdem wer die Beschwerde erhebt – zu einer unterschiedlichen Zuständigkeit im 

Beschwerdeweg kommen kann, da im Fall der Wahrnehmung des Amtsbeschwerderechts 

durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

das Bundesverwaltungsgericht, im Fall der Erhebung einer Beschwerde durch eine 

Verfahrenspartei hingegen das Verwaltungsgericht des Landes zuständig wäre. 
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Diese Stellungnahme wurde auf elektronischem Weg auch dem Präsidium des 

Nationalrates zugeleitet. 

 
29. März 2013 
Der Präsident 

Perl 
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